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Sitzungsvorlage 

öffentlich 

  
 

 

 Vorlage-Nr.: VO/0728/2023 

 Fachbereich: 6 - Bauen, Planen, 

Umwelt 

 Erstellt von: Christopher 

Schmalenbeck 

 Datum: 08.11.2023 

   

 

 

Betreff: 

Lärmaktionsplanung 

 

Beratungsfolge: 

05.12.2023 Bau- und Umweltausschuss Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Entwurf des Lärmaktionsplans Stufe 4 wird gebilligt und die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 

47d Abs. 3 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) sowie der betroffenen Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange wird beschlossen.      

 

Sachverhalt: 

Die Stadt Olfen ist im Zuge der 4. Stufe der Lärmaktionsplanung erstmalig verpflichtet, einen 

Lärmaktionsplan aufzustellen. Die vom LANUV erstellten Lärmkarten der 4. Runde sind inzwischen 

veröffentlicht und auf der Webseite www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/ einsehbar. Nach der 

Lärmkartierung sind entlang der Bundesstraßen 235 und 236 insgesamt 227 Personen von 24h-Pegeln 

ab 55 dB(A) und 96 Personen von Nachtpegeln ab 50 dB(A) betroffen. 

 

Zwischenzeitlich wurden beim zuständigen Straßenbaulastträger Straßen.NRW Informationen zu 

bereits durchgeführten Lärmschutzmaßnahmen angefragt. Von dort wird auf verschiedene 

Fahrbahnsanierungsmaßnahmen seit 2017 im Verlauf der B235 und B236 hingewiesen, bei denen 

statt herkömmlichen Asphaltbeton, sogenannter Splittmastixasphalt verbaut wurde, der aufgrund 

seiner Materialeigenschaften und Korngrößenverteilung die Fahrbahngeräusche um bis zu 2 dB(A) 

reduziert. Weitere Sanierungen und anderweitige Maßnahmen sind in den nächsten 5 Jahren nicht 

vorgesehen. Diese Informationen wurden in den Entwurf des Lärmaktionsplans aufgenommen. Da 

der Lärmaktionsplanung grundsätzlich nicht nur für die kartierten Straßenabschnitte, sondern für das 

gesamte Stadtgebiet gilt, wurden verschiedene weitere vergangene Maßnahmen am Gemeinde-, 

 

http://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/


Kreis-, und Bundesstraßennetz ergänzt, die direkt oder indirekt positive Wirkungen auf die 

Lärmbelastung an Hauptstraßen haben. 

 

Der Entwurf des Lärmaktionsplanes folgt in Inhalt und Aufbau dem vom LANUV zur Verfügung 

gestellten Muster-Lärmaktionsplan. Mit dem Entwurf soll als nächster Schritt die Beteiligung der 

Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgen.  

 

Anlage(n) 

Anlage zu VO/0728/2023 - Entwurf LAP Olfen Stufe 4 
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